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hat der 12. Zivilsenat des Oberiandesgerichts Frankfurt am Main mit Sitz in Darm
stadt im schriftiichen Verfahren mit Schriftsatzende am 11.10.2021 durch die Vor

sitzende Richterin am Oberiandesgericht WjMK die Richterin am Oberiandes-
gericht C|0und die Richterin am Oberiandesgericht Eid
für Recht erkannt:

Auf die Berufung der Klägerin wird das Urteil der 13. Zivilkammer
des Landgerichts Darmstadt vom 20.10.2020 abgeändert und wie
folgt neu gefasst:

1. Die Beklagten werden verurteilt, an die Klägerin gesamtschuld
nerisch 110.105,10 € zuzüglich Zinsen in Höhe von 5 Prozent
punkten über dem Basiszinssatz seit dem 04.04.2019 zu zahlen,
der Beklagte zu 1) beschränkt auf die Entschädigungsforde
rung gegen den Betriebshaftpflichtversicherer der RflBBP
und Zlfllf Eigenheim GmbH, die Versiche
rung AG, vertreten durch den Vorstand, dieser vertreten durch
den Vorstandsvorsitzenden

2. Es wird festgestellt, dass die Beklagten gesamtschuldnerisch
verpflichtet sind, der Klägerin über Ziffer 1 hinaus 2/3 allerwei
teren übergangsfähigen Kosten zu erstatten, die von ihr auf
grund des Unfalls gezahlt wurden und noch zu zahlen sein wer
den, der sich am 21.05.2016 in 64521 Dornheim ereignete und

bei dem ihr Versicherter OflK geboren am
JPBkl975, schwer verletzt wurde, der ,Beklagte zu 1) be
schränkt auf die Entschädigungsforderung gegen den Be-
triebshaftpflichtversicherer der RflHHM und ZUHI Eigen
heim GmbHi die Versicherung AG, vertreten
durch den Vorstand, dieser vertreten durch den Vorstandsvor-
sitzenden

3. Im Übrigen wird die Klage abgewiesen, die vi/eitergehende Be
rufung wird zurückgewiesen.

4. Die Kosten des Rechtsstreits haben die Klägerin zu 10%, die
Beklagten als Gesamtschuldner zu 90% zu tragen.

Das Urteil ist ohne Sicherheitsleistung vorläufig vollstreckbar,
pie Klägerin kann die Vollstreckung durch Sicherheitsleistung
in Höhe von 110 % des aus diesem Urteil gegen sie vollstreck
baren Betrages abwenden, wenn nicht die Beklagten vor der
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Vollstreckung Sicherheit in Höhe von 110 % des Betrages leis
ten, dessen Vollstreckung sie betreiben. Die Beklagten können

die Vollstreckung durch Sicherheitsleistung in Höhe von 110 %
des aus diesem Urteil gegen sie vollstreckbaren Betrages ab

wenden, wenn nicht die Klägerin vor der Vollstreckung Sicher

heit in Höhe von 110 % des Betrages leisten, dessen Vollstre
ckung sie betreibt.

.  Gründe:

'■

Die Klägerin verlangt als gesetzliche Unfallversicherung von den Beklagten aus

nach § 116 BGB X übergegangenem Recht Ersatz ihrer Aufwendungen nach einem

Unfall.

Die Firma RflHMiPund Zi^VEigenheim GmbH, die mittlenvelle insolvent Ist (im
Folgenden Schuldnerin), errichtete 2016 als Bauträgerin in Dornheim, flBÜHIlweg
ein Einfamilienhaus. Die Bauleitung hatte Herr B[^^(BI. 5 der Akte, Anläge F2)
Bl. 258 der Akte). Bauleiter nach der HBO war Herr Klaus Z|H|l(Klägerin Bl. 5 der
Akte).

Ob Herr B|^0auf dieser Baustelle auch Sicherheits- und Gesundheitskoordinator
(SiGeKo) war (so Klägerin, Bl. 7 und Beklagter zu 2), Bl. 222 der Akte), ist - jeden
falls jetzt - streitig.

Die Beklagte zu 2) war von der Schuldnerin damit beauftragt, den Rohbau vorzu

nehmen (vgl. Bauvertrag, Anlage F2, Bl. 258 der Akte). Hierzu gehörte auch eine

Treppenhausäbdeckung (vgl. Baustellenordnung Punkt 6, Anlage F1, Bl. 257 der
Akte und Position 17 des Angebotes der Beklagten zu 2), Bl. 261 der Akte).

Die Firma Stukkateurmeisterbetrieb (im. Folgenden Firma

D^BHI war von der Schuldnerin mit den Innenputzarbeiten beauftragt (Klägerin
Bl. 7 der Akte). Ihr war von der Schuldnerin ein Generalschlüssel für den Neubau
bzw. für alle Neubauten ausgehändigt worden (Klägerin, Bl. 5 und 7 der AKte).
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Die Beklagte zu 2) errichtete den Rohbau, ihre Arbeiten samt Treppenhausabde

ckung waren am 20.04.2016 abgeschlossen (Klägerin Bi. 7,8, Beklagte zu 2) Bi. 221

der Akte).

Am 18.05.2016 wies der Bauleiter BjHPTdie Mitarbeiter der Beklagten zu 2), Herrn

L^iPund Herrn W||||0 an, die Treppenhausabdeckung zu entfernen, unter ande

rem um die innenputzarbeiten zu ermöglichen. Dem kamen die Mitarbeiter am

19.05.2016 nach, wobei ihnen von der Schuldnerin der Zugang ermögiicht worden

war (Kiägerin Bi. 7; Beklagte zu 2), BI. 222. der Akte, so auch Stellungnahme der

Beklagten zu 2) an ihre Versicherung vom 20.02.2017, Bi. 189 der Akte, Beklagte

zu 1) BI. 252 der Akte). Sie brächten keine Sjcherung an (Bekiagte zu 2, BI. 222 der

Akte).

Der bei der Klägerin gesetziich unfailversicherte Oftt, geboren am

mP!1975, war am 21.05.2016 als Bauhelfer bei der Firma d4HP l^eschäftigt,

Gemeinsam mit Herrn D^HB (Kiägerin BI. 4, Unfallanzeige Anlage K1,-BI.-20-der

Akte) wollte er an diesem Tag morgens bei dem Bauvorhaben fl̂ B0weg'nach

schauen, ob ein Gerüst für die Innenputzarbeiten benötigt wird, und betrat das

Haus, bog urn im Hausflur geiagertes Dämmm.ateriai und fiel durch die ungesicherte

Treppenöffnung ca. 2,5 m tief in den Keller (Klägerin Bi. 3 der Akte).

Der Zeuge O^^verletzte sich schwer (distale Radiusfraktur iinks (Speichenbruch),
Calcaneusfraktur (Fersenbeinbruchj rechts, Rippenprellung rechts (Durchgangs

arztbericht, Anlage K4, BI. 28 der Akte).

Eine baustellenbezogene Gefährdungsbeurteilung hatte die Firma D|ife0nicht er
steilt (Klägerin BI. 5 der Akte).

Am 23.05.2016 wurde die Beklagte zu 2) von Herrn BÄBUfschriftlich beauftragt,
die Treppenhausabdecküng wieder einzubauen (Beklagte zu 2) BI. 223 der Akte).

Die Klägerin erkannte den Unfail als Versicherungsfall der gesetzlichen Unfailversi-

cherung an und erkannte mit Bescheid über Rente als vorläufige Entschädigung

vom 07.06.2018 (Anlage K6, BI. 45 ff. der Akte) eine unfallbedingte Minderung der
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Erwerbsfähigkeit von 30 % an sowie mehrere unfaiibedingte gesundheitliche Beein

trächtigungen (im Einzelnen Rentengutachten, Anlage K7, 81. 49 ff. der Akte).

Zum medizinischen Verlauf hat die Klägerin zahlreiche medizinische Berichte und

Unterlagen vorgelegt (Anlage K8, Bl. 57 ff. bis Bl. 139 der Akte).

Unfallbedingt kann Herr ÖflPseinen bisherigen Beruf nicht mehr ausüben, weswe

gen die Klägerin ihm eine Umschulung als LKW-Fahrer finanzierte (Anlage K9, Bl.

140 ff. der Akte).

Die Klägerin korrespondierte vorgerichtlich mit den hinter der Schuldnerin und der

Beklagten zu 2) stehenden Haftpflichtversicherungen. Beide lehnten eine Ein

standspflicht ab und verwiesen jeweils auf die Verantwortlichkeit des anderen Bau

unternehmens (im Einzelnen Anlagen K11 ff, Bl. 173 ff. der Akte).

Die Klägerin hat die Klage ursprünglich eingereicht gegen dje SchuidhWrin, hat aber

bereits in der Klageschrift vom 07.12.2018, eingegangen am 10.12.2018 beim Land

gericht, den vorläufigen Insolvenzverwaiter benannt, an den die Klage aufgrund Ver

fügung vom 20.02.2019 auch zugestellt worden ist (Bl. 195 der Akte, ZU Bl. 200 der

Akte).

Mit Beschluss vom 01.01.2019 (Bl. 198 der Akte) hat das Amtsgericht Darmstadt

das Insolvenzverfahren über das Verrnögen der Schuldner eröffnet und den Beklag

ten zu 1) als Insolvenzverwalter bestellt.

Mit Schriftsatz vom 20.05.2019 (Bl. 212 ff. der Akte) hat die Klägerin beantragt, das

Rubrum zu ändern und den Beklagten zu 1) statt der Schuldnerin aufzunehmen,

und die Klageanträge hinsichtlich des Beklagten zu 1) auf die Entschädigungsfor

derung gegen den Betriebshaftpflichtversicherer der Schuldnerin beschränkt (§110

WG). ;

Die Klägerin hat behauptet, die Treppenöffnung sei, auch wegen des Dämmrnateri-

als, schlecht erkennbar gewesen. Der Firma DflHI sei nicht mitgeteilt worden,
dass die Treppenhausöffnung völlig ungesichert war (Bl. 8 der Akte). Der Zeuge

O^Psei zurn ersten Mal auf der Baustelle gewesen (Bl. 4 und 278 der Akte).
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Sie habe aufgrund des Unfalles des Herrn Aufwendungen in Höhe von

165.157,65 € getragen (Kostenaufstellung, Anlage K10, Bl. 158 ff. der Akte, Belege

Anlage KlOa, zwei Ordner Beiakte sowie Anlage K9, Bl. 142 f. der Akte für die Um

schulung). Die von ihr getragenen Aufwendungen und die 30%ige Minderung der

Erwerbsfähigkeit seien unfallbedingt (Bi. 279 der Akte).

Sie macht 75 % der Aufwendungen geitend, well sie ein Mitverschuiden des Herrn

C^ibzw. der Firma DUlBPvon 25 % berücksichtigt (Bl. 11 der Akte).

Sie hat die Ansicht vertreten, die Bekiagte zu 1) hafte aus Verietzung eines Vertra

ges mit der Bekiagten zu 2) mit Schutzwirkung zugunsten Dritter. Das Verschulden

des Herrn b|BRI sei der Schuldnerin nach § 278 BGB zuzurechnen. Beide Be
klagte hafteten zudem aufgrund der Verletzung von Verkehrssicherungspflichten.

Der Bauieiter BMliund die Schuidnerin könnten sich nicht auf ein Haftungsprivi

leg nach § 106 Abs. 3 SGB VII berufen, dieses sei nicht einschlägig. Auch eine

Haftungsreduzierung nach den Grundsätzen des gestörten Gesamtschuldverhäit-

nisses sei nicht gegeben, weil der Arbeitgeber des Geschädigten nicht hafte.

Es bestehe eine Bindungswirkung gemäß § 118 SGB X bezüglich der Minderung

der Eiwerbsfähigkeit.

Da die Klägerin eine Verletztenrente erbringe und Herr 0|Biregelmäßiger Heilbe

handlung, Physiotherapie und orthopädischer Schuhe bedürfe, entstünden weitere

Kosten (Bl. 15 der Akte), sodass sie ein Feststeilungsinteresse habe.

Der Beklagte zu 1) hat behauptet, der Zeuge Bd^p habe den Mitarbeitern der

Beklagten zu 2), als er sie angewiesen habe, die Treppenhausabdeckung zu ent

fernen, gesagt, sie sollten das Loch absichern (Bl. 252 der Akte). Er habe davon
.  . • I' • ,

ausgehen können, dass das geschehen werde, weil die Beklagte zu 2) schon tiäufig

für die Schuldnerin tätig gewesen sei, und gewusst habe, dass Treppeniöcher ab

zusichern seien, und das auch Immer getan habe (Bl. 252 der Akte). Herr

sei ab 19.05.2016 in Urlaub gewesen. Die Schuldnerin habe iDei der Auswahl und
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Überwachung des Herrn B^lf^die erforderliche Sorgfalt beachtet, da Herr B|
über die notwendigen Qualifikationen und jahrelange Berufserfahrung verfügt habe.

Es sei nie zu Beanstandungen oder Unfällen gekpmmen. Den Umfang der Regress

forderung hat der Beklagte zu 1) bestritten (Bl. 256 der Akte).

Er hat die Ansicht vertreten, die Klage gegen ihn sei unzulässig, weil der Schriftsatz

der Klägerin vom 20.05.2019 nicht den Anforderungen des § 253 ZPO entspreche.

Die Schuldnerin sei nicht verantwortlich für den Unfall, weil die Beklagte zu 2) das

Treppenhaus habe absichern müssen und diese vorrangig verkehrssicherungs-

pflichtig sei. Die Leistung der Bekiagten zu 2) sei erst mit Zahlung der Schlussrech

nung am 23.05.2016 abgenomnien worden, bis dahin und noch länger habe sie ihre

Leistung vorhalten müssen. Sie sei selbst ohne Mitteilung des Bauleiters dazu ver

pflichtet gewesen, das Loch abzusichern.

Eine vertragliche Haftung könne nicht bestehen. Die Schuldnerin müsse sich ein

mögliches Verschulden des Herrn BtfHU.nicht nach § 278 BGB zurechnen lassen.

Die Schuldnerin sei nach den Grundsätzen des gestörten Gesamtschuldverhältnis

ses von der Haftung freigestellt, weil ihr Mitarbeiter B||||9 gegenüber, dem Ge
schädigten nach § 106 Abs. 3 Alt 3 SGB VII haftungsprivilegiert sei.

Den verletzten Herrn o(BVtreffe ein überwiegendes Mitverschulden, auch weil er
kein Licht eingeschaltet habe und nicht aufmerksam genug gewesen sei. Auch die

Firma D^flHtreffe ein übenwiegendes Mitverschulden, denn sie hätte eine Ge
fährdungsbeurteilung nach § 5 ArbSchG vornehmen müssen und Herrn 0^®nach

§12 Abs. 1 ArbSchG unten/veisen niüssen. Beides sei unterblieben, obwohl Herr

oflUPvor Ort gewesen sei.

Die Beklagte zu 2) hat behauptet, ihren Mitarbeitern LflH und sei am

19.05.2016 von Herrn BIBI^versichert worden, dass die Mitarbeiter der nächfol

genden Unternehmen, auch der Firma dBHK in die Baustelle eingewiesen wor

den seien und wüssten, dass die Abdeckung des Treppenhauses entfernt würde
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und sie für eine eigene Absicherung zu sorgen hätten (Bi. 222 der Akte). Die Trep

penöffnung sei am helllichten Tag gut zu erkennen gewesen.

Auch sie hat den Umfang der Regressforderung (pauschal) bestritten (BI. 227 der

Akte).

Sie hat die Ansicht vertreten, ihren beiden Mitarbeitern sei keine fahrlässige Ver- .

kehrssicherungspflichtverletzung vorzuwerfen, in erster Linie sei das mit der Durch

führung der Baumaßnahmen beauftragte Unternehmen verkehrssicherungspflich-

tig, also die Schuldnerin. Da die Mitarbeiter die Abdeckung auf Weisung des SiGeKo

entfernt hätten, sei dieser für die.daraus resultierende Gefahrenquelle, verantwort

lich. Die Mitarbeiter hätten sich darauf verlassen dürfen, dass dieser sich um Siche

rungsmaßnahmen kümmere.

Eine mögliche leichte Pflichtverletzung ihrerseits falle gegenüber dem gravierenden

Mitverschulden des Herrn OflHIund der Firma DUfll nicht ins Gewicht.

Ob die Leistung der Beklagten zu 2) abgenommen gewesen sei, sei unerheblich,

da es für die Verkehrssicherungspflicht auf die Ausübung der tatsächlichen Sach

herrschaft ankomme.

Sie akzeptiere den langen Krankheitsverlauf und die Minderung der Enwerbsfähig-
f  • ' *

keit von 30% nicht als unfallbedingt (BI. 265 der Akte). Es bestehe keine Bindungs

wirkung gemäß § 118 SGB X im Hinblick auf die Minderung der Enwerbsfähigkeit.

Beide Beklagte haben sich wechselseitig den Streit verkündet (vgl. Beklagte zu 2),

BI. 264 der Akte, Beklagte zu 1), BI. 271 der Akte), um ihre möglichen Ausgleichs

ansprüche im Rahmen eines Gesamtschuldverhältnisses abzusichern.

I

Im Übrigen wird wegen der Feststellungen und der erstinstanzlich gestellten An

träge auf den Tatbestand des angefochtenen Urteils (BI. 364 ff. der Akte) verwiesen.
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Das Landgericht hat den Zeugen vernommen (Beschluss des Landgerichts

vom 03.09.2020, Bl. 340 f. der Akte). Hinsichtlich des Ergebnisses wird auf das Pro

tokoll der mündlichen Verhandlung vom 22.09.2020 (Bl. 344 ,ff. der Akte) venviesen.

Sodann hat das Landgericht die Klage abgewiesen.

Die Klage sei zulässig, auch gegen den Beklagten zu 1), dem bereits die ursprüng

liche Klage zugestellt worden sei. Die Klageähderung trage der neuen Situation

Rechnung.

Die Klage sei aber unbegründet.

Die Beklagte zu 2) habe keine tatsächliche Sachherrschaft mehr gehabt, an;die die

Verkehrssicherungspflicht anknüpfe. Sie habe ihre Arbeiten beendet gehabt, diese

seien abgenommen gewesen, der Rohbau sei verschlossen gewesen und die Mit

arbeiter der Beklagten zu 2) hätten den Zugang nur über den Zeugen bA||0 er

halten.

Sie seien von diesem angewiesen worden, die Abdeckung zu entfernen, nicht von

ihrem eigenen Arbeitgeber, der Beklagten zu 2). Diese sei nicht einbezogen gewe

sen und habe deswegen keine Übenwachüng oder Anweisungen tätigen können

und hafte auch nicht für einen Verstoß gegen Unfallverhütungsvorschriften oder die

Baustellenordnung.

Selbst wenn man davon ausginge, dass die Tätigkeiten der Zeugen LJBIund \l\lt0

Beklagten zu 2) zuzurechnen wären, dann greife für sie die Haftungsprivile-

gierung des § 105 Abs. 1 SGB VII, denn die Mitarbeiter seien auf derselben Bau

stelle tätig gewesen, wie der verletzte Herr 0||bfund ihre Tätigkeit habe der Vorbe
reitung der Arbeiten der Firma

Der Beklagte zu 1) hafte ebenfalls nicht. Die Schuldnerin habe die Schlüssel an die

Firma D^HV herausgegeben und hafte deswegen grundsätzlich. Allerdings kä
men ihr die §§ 104,105 SGB VII zugute. Hier liege eine gemeinschaftliche Betriebs-

Stätte zwischen dem Bauleiter und der Firma DiHBi vor. Es sei nicht erforderlich,

däss der Zeuge beim eigentlichen Unfallgeschehen vor Ort gewesen sei,
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es habe bei seiner Weisung, die Abdeckung zu entfernen, jedenfalls eine betriebli

che Veranlassung bestanden.

Ein vorsätziiches oder grob fahriässiges Handeln des Zeugen BflHPsei nicht er

sichtlich. Die Behauptung, der Zeuge B^BHI habe die Mitarbeiter der Beklagten zu

2) angewiesen, keine Sicherungsmaßnahmeh zu treffen, da die Folgeunternehmen

dies selbst machten, habe nur die Bekiagte zu 2) vorgebracht, nicht aber die Kiäge-

rin, die hierfür auch keinen Beweis angeboten habe. Ebenso wenig sei von der Klä

gerin Beweis dafür angeboten worden, dass der Zeuge BM9 SiGeKo gewesen

sei.

Die Schuldnerin habe sich nach § 831 Abs. 1 Satz 2 BGB entlastet, weil der Zeuge

bestätigt habe, dass er schon jahrelang als Bauleiter, auch für die Schuld

nerin, tätig gevi/esen sei. Zudem habe die Klägerin nicht einfach bestreiten können,

dass die Schüldrierifi den ZeUgeiTBlBH ausreichend ausgeysucht und überwacht"

habe, weil sie als Berufsgenossenschaft die Qualifikation des Zeugen BflHP; seine

Tätigkeit als Bauleiter und mögliche frühere Unfälle kenhe bzw. kennen müsse.

Ein Tatbestandsberichtigungsantrag der Klägerin (Bl. 417 f. der Akte) ist zurückge

wiesen worden (Beschluss Bl. 419 f. der Akte).

Gegen die Entscheidung des Landgerichts richtet sich die Berufung der Klägerin,

mit der sie ihre erstinstanziichen Anträge weiten/erfolgt. Die Klägerin kenne als Be

rufsgenossenschaft nicht die Qualifikation und den Lebenslauf jedes einzelnen Bau

arbeiters. Sie hafcie mit der Bestellung als SiGeKo nichts zu tun.

Sie habe die Tätigkeit des Zeugen Bd9 als SiGeKo nicht unter Beweis stellen

müssen, da diese zwischen den Parteien unstreitig gewesen sei bzw. der Beklagte

zu 1) selbst hiervon ausgegangen sei. Wäre es streitig gewesen, hätte die Klägerin
i

die beiden Mitarbeiter der Beklagten zu 2) und DiSHP als Zeugen ange

boten.

Fehlerhaft seien Herr OBR Herr DflBP, Herr P^PP (der:für die Klägerin den

Unfall untersucht habe) und die von der Beklagten zu 2) benannten Zeugen
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und \N$lf0 nicht gehört worden. Zudem habe das Gericht missverstanden, dass

der Firma DJHB^nicht ein Schiüssel nur für diesen Rohbau ausgehändigt worden

sei, sondern ein Generalschlüssel für alle Rohbauten. Der Zeuge BfBV habe als

Bauleiter der Firma DÜllB^niindestens mitteilen müssen, dass das Treppenauge
gar nicht mehr gesichert sei. Dass dies nicht geschehen sei, habe die Klägerin unter

Zeugenbeweis der Zeugen oflUund DjMBgestellt.

Es bestünden keine Haftuhgsprivilegien nach § 105 Abs. 1 SGB VII für die Mitarbei

ter der Beklagten zu 2) und für den Bauleiter BflBi, weil diese nicht demselben

Betrieb wie der verletzte Herr C)|il^ angehört hätten und auch nicht für denselben
Betrieb tätig geworden seien.

Auch § 106 Abs. 3 Var. 3 SGB VII greife nicht, weil sich zum Zeitpunkt des Unfalls

weder der Bauleiter BflHl^noch die Mitarbeiter der Beklagten zu 2) yor Ort befun-
i

den hätten, die Schuldnerin als juristische Person sich hierauf nicht berufen:könne

und zwischen dem Bauleiter und dem Bauhandwerker keine gemeinsame Betriebs

stätte bestehe.

Den Bauleiter treffe zUdem auch der Vonwurf der groben Fahrlässigkeit.

I

Es genüge hierfür eine Haftung beider Beklagter einfache Fahriässigkeit, weil selbst

wenn § 105 SGB VII angewendet würde, dies nur zu einem Haftungsprivileg des

Zeugen BflHftund der Mitarbeiter der Beklagten zu 2) führe, nicht aber zu einem

eigenen Haftungsprivileg der Schuldnerin und der Beklagten zu 2).

Die Beklagte zu 2) könne sich nicht auf die Schlüsselgewalt der Schuldnerin zurück

ziehen, denn den Mitarbeitern der Bekiagten zu 2) sei bewusst gewesen, dass

Nachfolgeunternehmen auf der Baustelle erscheinen würden und sie hätten für eine

Sicherung der Gefahrenstelle sorgen müssen. Die Tätigkeit der Mitarbeiter sei der

Bekiagten zu 2) zurechenbar, weil diese die Anweisungen des Zeugen E^^Pnur

im Rahmen der werkvertraglichen Verpflichtungen ihres Arbeitgebers befolgten.

Wegen der weiteren Einzelheiten ihres Vortrages wird auf die Berufungsbegrün

dung vom 05. Januar 2021 (Bl. 466 ff. der Akte), die weiteren in zweiter Instanz
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gewechselten Schriftsätze und auf ihr Vorbingen in der mündlichen Verhandlung

vom 30. Juni 2021 (Protokoll, Bl, 612 ff. der Akte) ven/viesen.

Die Klägerin beantragt nach Anpassung der Formulierung ihres Antrages mit

Schriftsatz vom 21.09.2021 (Bl. 740 der Akte) zuletzt,

unter Abänderung des Urteils des Landgerichts Darmstadt vom 20.10.2020,

Az.: 13 0 407/18,

1. die Beklagten zu verurteilen, gesanitschuldnerisch 123.868,24 € zuzüglich

Zinsen in Höhe von 5 Prozentpunkten über dem Basiszinssafz seit Klagezu

stellung an die Klägerin zu zahlen, der Beklagte zu 1) beschränkt auf die

Entschädigungsfordefung gegen den Betriebshaftpflichtversicherer der

und Z^IPPEigenheim GmbH, die (BIBHHPVersicherüng
AG, vertreten durch den Vorstand, dieser vertreten durch den Vorstandsvor

sitzenden

2. festzustellen, dass die Beklagten gesamtschuldnerisch verpflichtet sind, der

Klägerin über Ziffer 1 hinaus 75 % aller weiteren übergangsfähigen Kosten

zu erstatten, die von ihr aufgrund des Unfalls gezahlt wurden und noch zu

zahlen sein werden, der sich am 21.05.2016 in 64521 Dornheim ereignete

und bei dem ihr Versicherter JBBiP OflH geboren am iBP.1975,

schvver verletzt wurde, der Beklagte zu 1) beschränkt auf die Entschädi

gungsforderung gegen den Betriebshaftpflichtversicherer der und

ZlMIPEigenheim GmbH, die Versicherung AG, vertreten
durch den Vorstand, dieser vertreten durch den Vorstandsvorsitzenden^B

hilfsweise

unter Aufhebung des Urteils des Landgerichts Darmstadt vom 20.10.2020,

kz..: 13 O 407/18 und des diesem Urteil zugrundeliegenden Verfahrens die

Sache an das Landgericht zur erneuten Entscheidung zurückzuverweisen. •

Die Beklagten beantragen,

die Berufung zurückzuweisen.
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Der Beklagte zu 1) verteidigt das erstinstanzliche Urteil und trägt vor, der Zeuge

b4HI sei nur Bauleiter der Schuldnerin auf der Baustelle in Dornheim gewesen,
nicht SiGeKo. Das habe er nie unstreitig gestellt, sondern auf Seite 7 der Klageenwi-

derung (Bl. 254 der Akte) nur die Qualifikation des Zeugen BflM als SiGeKo an

sich. Jedenfalls jetzt bestreite er es (Bl, 510 der Akte) urid mache sich die Aussage

des Zeugen B^HP, er sei nicht SiGeKo gewesen, zu eigen. Für die Entscheidung

des Rechtsstreits sei das aber nicht von Bedeutung.

Es bedürfe keiner Beweisaufnahme, weil die Klage schon aus Rechtsgründen ab

zuweisen sei.

Es werde bestritten und sei nach § 531 Abs. 2 ZPO präkludiert, dass der Zeuge

B^BP oder einer seiner Kollägen der Arbeitgeberin des Veruiifallten General

schlüssel für mehrere Rohbauten übergeben hätte, nicht die Hausschlüssel: -

Das Landgericht habe zutreffend angenommen, dass die Beklagten sich auf Haf

tungsprivilegien aus dem SGB VII berufen könnten. Zugunsten des Beklagten zu 1)

sei eine Haftung unter dem Gesichtspunkt des gestörten Gesamtschuldneraus

gleichs ausgeschlossen. Der Bauleiter B^Vund der verunfajlte Oppseien auf
einer gemeinsamen Betriebsstätte tätig gewesen. Grobe Fahrlässigkeit des Baulei-,

ters im Sinne des § 110 SGB VII sei erstinstanzlich nicht dargetah gewesen und

neuer Vortrag nach § 531 Abs. 2 ZPO präkludiert.

Der Bauleiter bPHP habe zwar die Abdeckung über dem Tfeppenloch entfernen
lassen, zugleich aber erklärt, das Loch sei abzusichern und sich hierzu auch einen

Laufzettel vom Polier der Beklagten zu 2) unterschreiben lassen. Auch Wenn er sich

daran nicht mehr erinnere, liege keine grobe Fahrlässigkeit vor.

I

Eine Haftung des Beklagten zu 1) scheide auch aus, weil den Arbeitgeber des Ge

schädigten bzw.. den Geschädigten ein erhebliches Mitverschulden treffe.

1

Es fehle an substantiiertem Vortrag zur Höhe, weil keine näheren Ausführungen zu

den behaupteten Leistungen im Zusammenhang mit den in Rechnung gestellten
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Kosten erfolgen. Wegen der weiteren Einzelheiten seines Vortrages wird' auf die

Berufungsenwiderung vom 10. März 2021 (Bi. 509 ff. der Akte), die weiteren in zwei

ter Instanz gewechselten Schriftsätze und auf sein Vorbingen in der mündlichen

Verhandlung vom 30. Juni 2021 (Protokoll, BI. 612 ff. der Akte) ven/viesen.

Die Beklagte zu 2) macht geltend, dass das Landgericht zutreffend darauf abgestellt

habe, dass die Beklagte zu 2) keine Sachgewalt mehr über die Baustelle gehabt

habe und auch nicht verkehrssicherungspflichtig gewesen sei sowie ihre Arbeiten

bereits abgenommen gewesen seien.

Verantwortlich für die Baustelle sei zum Zeitpunkt des Unfalls der Bauherr, der Ar

beitsgeber des Versicherten und die Schuldnerin bzw. der Bauleiter und SIGeKo

Bfli^gewesen. Die Beklagte zu 2) habe keine Zugangsmöglichkeit zu dem Bau

vorhaben gehabt, nur über den Bauleiter BtfH. Alle Tätigkeiten, die ihre Mitarbei

ter ausgeführt hätten, seien nach Anweisung und im Verantwortungsbereich des

Bauleiters der Schuldnerin erfolgt. Die Beklagte zu 2) habe hierzu keinen Auftrag

erteilt. Deswegen seien hierzu auch keine Zeugen zu hören gewesen und deswe

gen brauche sich die Beklagte zu 2) auch nicht auf ein Haftungsprivileg beruifen.

Die Mitarbeiter der Beklagten zu 2) hätten keinen Anlass gehabt, für eine andere

Absicherung zu sorgen. Dies hatte im Verantwortungsbereich der Beklagten zu 1)

bzw. des Arbeitgebers des Verunfallten gelegen.

Die Arbeitgeberin des verunfallten Zeugen opPsei verkehrssicherungspflichtig ge

wesen und habe vom Abbau der Abdeckung des Treppenauges gewusst, weil sie

diese nach Aussage des Zeugen B|0Prselbst angewiesen habe.

Die Schlüsselübergabe sei unstreitig gewesen, die Klägerin habe mit der Klage

selbst vorgetragen, dass dem Arbeitgeber des Verunfallten von der Schuldnerin ein

Schlüssel gegeben worden sei, der an alien Eingangstüren der zu verputzenden

Rohbauten gepasst habe. Wegen der weiteren Einzelheiten ihres Vortrages wird

auf die Berufungserwiderung vom 23. März 2021 (BI. 529 ff. der Akte), die weiteren

in zweiter Instanz gewechseiten Schriftsätze und auf ihr Vorbingen in der mündli

chen Verhandlung vom 30. Juni 2021 (Protokoll, BI. 612 ff. der Akte) verwiesen.
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Der Senat hat Beweis erhoben durch Vernehmung der Zeugen JJHÜI Ji^

TSIBIBIMP, HllllllllllllllpllllP Lfl9und Ri/Kß\N4KlßB Hinsicht
lich des Ergebnisses der Beweisaufnahme wird auf das Protokoll der mündlichen

Verhandlung vom 30. Juni 2021, Bl. 612 ff. der Akte) Bezug genommen.

II.
\

Die Berufung ist zuiässig und im ausgeurteiiten Umfang auch begründet.

A. Die Klage ist zulässig.

1. Die Klage ist zulässig auch gegenüber dem Beklagten zu 1) erhoben worden.

a) Die Rechtsnachfolge auf den Insolvenzverwalter als Rechtsnachfolger des Insol-

venzschuidners und damit auch der Partei- bzw. Beteiligtenwechsel vollzieht sich

nach herrschender Ansicht sofort und ohne Weiteres, soweit sein Vermögen der

Insoivenzbeschlagnahme unterliegt, und nicht erst mit einer Aufnahme des Verfah

rens durch den Insolvenzverwalter (BeckOK ZPO/Jaspersen, 39. Auflage, Stand

01.12.2020, ZPO § 240 Rdnr. 2 unter Hinweis auf u!a. BGH NJW 1997,1445).

Mit der Eröffnung des Insolvenzverfahrens über das Vermögen der Schuldnerin

durch Beschluss des Amtsgerichts Darmstadt vom 01.01.2019 ist also der Beklagte

zu 1) Partei geworden und die Klägerin hat zutreffend nur eine Rubrumsberichtigung

beantragt.

Eine Unterbrechung nach § 240 ZPO trat nicht ein, weil das Verfahren am

01.01.2019 noch nicht rechtshängig, sondern nur anhängig war, weil zu diesem

Zeitpunkt die Klageschrift noch nicht zugestellt war, was erst unter dem 20.02;2019

verfügt wurde. Ein nur anhängiges Verfahren kann nicht unterbrochen werden

(BeckOK ZPO/Jaspersen, 39. Auflage, Starld 01.12.2020, ZPO § 240 Rdnr. 2).
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Dem Beklagten zu 1) ist die Kiageschrift am 02.04.2019 zugestelit worden (ZU Bl.

200 der Akte), er kann sich deswegen nicht darauf berufen, dass ihm mit dem An

trag auf Rubrumsberichtigung und Klageänderung durch die Klägerin mit Schriftsatz

vom 20.05.2019 (Bi. 212 ff. der Akte) nicht erneut eine voiiständige Klage zugestellt

worden und deswegen die Voraussetzungen des § 253 ZPO nicht erfüllt seien.

b) Der Feststeilungsaptrag ist gegenüber dem Beklagten zu 1) als Insolvenzverwal

ter zulässig. Es geht nicht um Feststellung eines unbezifferten Insoivenzanspruchs

(wie bei BGH, Urteil vom 23.10.2003, Az.: IX ZR 165/02), sondern um einen An

spruch auf abgesonderte Befriedigung aus dem Freisteiiungsanspruch der Schuid-

nerin gegen ihre Betriebshaftpflichtversicherung nach § 110 WG.

2. Die Klageänderung mit Schriftsatz vom 20.05.2019 (Bl. 212 ff. der Akte) ist im

Übrigen nach § 263 ZPO zulässig, da sie sachdieniich ist.

•

3. Die Klägerin hat auch ein Feststellungsinteresse im Sinne des § 256 Abs. ZPO

für den Feststellungsantrag, da sie unbestritten vorgetragen hat, dass sie eine Ver-

letztenrente erbringt und der versicherte Zeuge cm regeimäßige Heilbehandiung,

Physiotherapie und orthopädische Schuhe braucht, sodass ihr fortlaufend Weitere

Kosten entstehen (Bl. 15 der Akte).

B. Die Klage ist im ausgeurteilten Umfang begründet. Die Klägerin hat gegen die

Bekiagten ais Gesamtschuidner einen Anspruch aus übergegangenern Recht ge

mäß § 116 Abs. 1, Abs. 3 SGB X in Höhe von 110.105,10 €.

1. Die Kiägerin hat als gesetzliche Unfaiiversicherung des verletzten Zeugen

gegen den Beklagten zu 1) als Insolvenzverwalter der Schuldnerin einen Schadens

ersatzanspruch nach §§ 280 Abs. 1, 249 BGB aus übergegangenem Recht gemäß

§ 116 Abs. 1, Abs. 3 SGB X in Höhe von 110.105,10 €.

a) Der Rechtsübergang auf die Kiägerin nach § 116 Abs. 1, Abs. 3 SGB X ist un-

probiematisch. Bei dem verletzten Zeugen om handelt es sich unstreitig um einen

bei der Klägerin gesetzlich (kranken-)versicherten Arbeitnehmer der Firma
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einem Mitgliedsunternehmen der Klägerin. Deswegen ist der Schadensersatzari-

spruch des verletzten Zeugen OjPln der Höhe, in der die Klägerin an ihn unfallfol-

gehbedingte Leistungen erbracht hat, auf die Klägerin übergegangen.

b) Gegen die Schuldnerin besteht ein vertraglicher Anspruch, der sich aus einer

Verletzung der vertraglichen Nebenpflicht ergibt, dafür Sorge zu tragen, dass es für

den Vertragspartner im Rahmen der Durchführung des Vertragsverhältnisses zu

keiner Schädigung von dessen Rechtsgüterri kommt (§ 280 Abs. 1 BGB).

aa) Zwar bestand zwischen dem Zeugen Ö®lselbst und der Schuldnerin kein Ver

tragsverhältnis, sondern die vertragliche Beziehung bestand zwischen der Schulde

nerin und der Firma DMpd, der Arbeitgeberin des Zeugen Oflt. Unter derri Ge-r
Sichtspunkt des Vertrages mit Schutzwirkung zu Gunsten Dritter erstreckten sich die

aus diesem Vertragsverhältnis zwischen der Beklagten und der Firma dSBP ab

zuleitenden Schutzpflichten aber auch auf den Zeugen üBBlDieser war in den

Schutzbereich des Vertrages zwischen der Schuidnerin und der Firma DflBlpein-

bezogen.

(1) Ausgangspunkt der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes zum Vertrag mit

Schutzwirkung für Dritte waren Fallgestaltungen, in denen einem Verträgspartner

gegenüber Dritten eine gesteigerte Fürsorgepflicht obliegt, ihm gleichsam deren

"Wohl und Wehe" anvertraut ist. Der Kreis der in den Schutzbereich des Vertrages

einbezogenen Dritten wird danach bestimnit, ob sich vertragliche Schutzpflichten
fr

des Schuldners nach Inhalt und Zweck des Vertrages nicht nur auf den Vertrags

partner beschränken, sondern, für den Schuldner erkennbar, ebenso solche Dritte

einschließen, denen der Gläubiger seinerseits Schutz und Fürsorge schuldet. Das

ist insbesondere dann der Fall, wenn zwischen Gläubiger - vorliegend der .Firma

dHH^ und Drittem - hier dem verunfallten Zeugen of/ß- eiiie Rechtsbeziehung
mit personenrechtlichem Einschlag, etwa ein familienrechtliches, arbeitsrechtliches

oder mietvertragliches Verhältnis, besteht. Dieses Inrienverhältnis zwischen ,Gläu

biger und Drittem führt zur Einbeziehung in die Schützwirkung des Vertrages, nicht

das Verhältnis zwischen Gläubiger und Schuldner. Voraussetzung ist ferner, dass

der Dritte bestimmungsgemäß mit der vorn Schuldner zu erbringenden Leistung in

Berührung kommt und ihn Verletzungen von Schutzpflichten durch den Schuldner
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ebenso treffen können wie den Gläubiger selbst (vgl. BGH, ,Urteil vom 26.06.2001,

Az.: X ZR 231/99, Rdnr. 16 m.w.N., zitiert nach juris; Saarländisches Oberlandes

gericht Saarbrücken, Urteil vom 18.03.2010, Az.: 8 U 3/09, zitiert nach juris Rdnr.

55).

(2) im Rahmen des Werkvertrags hat der Besteller alles Zumutbare und Mögliche

zu tun, um den Unternehmer bei der Ausführung seiner vertraglichen Pflichten vor

Schäden zu bewahren (vgl. Rösch in jurisPK-BGB, 9. Aufl. 2020, § 631 BGB Rdnr.

209). Insofern ist anerkannt, dass die für Dienstverträge geltende Vorschrift des

§618 BGB auf Werkverträge sinngeniäß Anwendung findet (BGH, Urteil vom

20.02.1958, VII ZR 76/57, zitiert nach juris Rdnr. 14 m. w. N.). Danach gehört es

auch bei Werkverträgen regelmäßig zum Vertragsinhalt, dass sich die in § 618 BGB

bestimmte Fürsorgepflicht des Empfängers der Arbeitsleistung, der die Arbeits

räume oder das Arbeitsgerät zur Verfügung stellt, auch auf die Angehörigen und

Arbeiter des Vertragspartners erstrecken soll; der Vertrag gilt also auch zu .Gunsten-

dieser Personen als abgeschlossen (§ 328 BGB). Voraussetzung ist, dass es sich

dabei, wie hier, urn einen abgrenzbaren, bestimmbaren Personerikreis handelt (vgl.

BGH, Urteil vom 20.02.1958, VII ZR 76/57, zitiert nach juris Rn. 18; Saarländisches

Oberlandesgericht Saarbrücken, Urteil vom 18. März 2010, Az.: 8 U 3/09, zitiert

nach juris Rdnr. 56).

(3) Nach diesen Grundsätzen war der Zeuge als Arbeitnehmer, der bestirn-

mungsgemäß für die Firma oflHVdie Arbeiten auf der Baustelle der Schuldnerin

durchführen sollten, die zu dem mit dem Werkvertrag vereinbarten Werkerfolg (Ver

putzen des Rohbaus) führen sollten, hier in die durch den Werkvertrag zwischen

der Firma DlBlpl seiner Arbeitgeberin, und der Schuldnerin grundsätzlich begrün
deten Schutzpflichten einbezogen. Die Schuldnerin hatte die Firma DlHUmit der
Durchführung von Verputzer-Arbeiten beauftragt. Im Rahmen dieses Werkvertrages

umfassten die Schutzpflichten des Bestellers, also der Schuldnerin, in entsprechen

der Anwendung der §§ 618, 619 BGB auch die Pflicht, die Arbeitsräume in einem

sicheren Zustand zur Verfügung zu stellen:
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Unter Räumen im Sinne dieser Vorschrift sind auch die den Arbeitern zugewiesenen
\

Arbeitsplätze, die sich nicht in einem geschiossenen und gedeckten Gebäude be

finden, zu verstehen (BGH, Urteii vom 20. Februar 1958, Az.: VII ZR 76/57, BGHZ

26, 365-372, Rdpr. 17, zitiert nach juris). Deswegen gehört auch der Rohbau des

Einfamiiienhauses, in dem der Zeuge OpBais Arbeitnefimer der Firma oWtttl

vertragsgemäß Arbeiten auszuführen hatte, zu den Räumen im Sinne des § 618

BGB (vgi. auch Saariändisches Oberiandesgericht Saarbrücken, Urteil vom 18.

März 2oip, /\z.: 8 U 3/09, zitiert nach juris Rdnr. 57).

bb) Diese Verpflichtung hat die Schuldnerin verletzt, denn sie hat nicht hinreichend

dafür Sorge getragen, dass sich der Zeuge 0®P>gefahrenfrei auf der Baustelle be

wegen konnte, um den Auftrag seiner Arbeitgeberin erfüllen zu können.

(1) Zwar hat die Schuldnerin die Pflicht, die Bausteile in einem sicheren Zustand zur

Verfügung zu stellen, (teilweise) gegenüber der Firma D®Bil dadurch abbedun

gen, dass sie nach der vertraglichen Gestaltung (vgl. die Bausteiienordnung, Anlage

F1, Bi. 257 der Akte) die Pflicht, das Treppenauge gegen Absturz zu sichern, der

Beklagten zu 2) als Rohbauuntefnehmen auferlegt hat.

Allerdings ist die rechtliche Möglichkeit des Bauherrn) seine ihn originär treffenden

Sicherungspfiichten abzubedingen bzw. diese aufgrund von mit Dritten getroffenen

rechtsgeschäftlichen Regelungen auf jene zu übertragen, in Sachverhaltskoristeiia-

tionen wie der hier gegebenen in (analoger) Anwendung der §§ 618, 619 BGB ein

geschränkt, wenn es um den Schutz des abhängigen Arbeitnehmers des mit dem

Bauherrn über einen Werkvertrag verbundenen Auftragnehmers geht (BGH, Ent

scheidung vom 15. Juni 1971, Az.: Vi ZR 262169, BGHZ 56,269-275 Rdnr. 24; BGH,

Urteii vom 20. Februar 1958, Az.: Vii ZR 76/57, BGHZ 26, 365-372, Rdnr. 21, zitiert

nach juris). Insoweit muss nämlich die Vorschrift des § 619 BGB, nach der die in

§618 BGB festgelegten Pflichten nicht im Voraus durch Vertrag aufgehoben oder

beschränkt werden können, auch im Bereich des Werkvertrages.sinngemäß ange

wandt werden (BGH, Entscheidung vom 15. Juni 1971, Az.: VI ZR 262/69, BGHZ

56, 269-275 Rdnr. 24; BGH, Urteii vom 20. Februar 1958, Az.: Vli ZR 76/57, BGHZ

26, 365-372, Rdnr. 21, zitiert nach juris).
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Danach war die Schuldnerin trotz gegenteiliger Vereinbarung mit der Firma Di

verpflichtet, deren Arbeitnehmern die Baustelle in einem sicheren Zustand zur Ver

fügung zu stellen und zwar auch im Hinblick auf eine Absicherung des Treppenau

ges.

(2) Die diesbezügliche Pflichtverletzung der Schuldnerin ergibt sich nach dem Er

gebnis der Beweisaufnahme daraus, dass - ihr zurechenbar - der Zeuge BtKKß

das Treppenauge weder abgesichert, noch überprüft hat, ob eine spiche Absiche

rung angebracht wurde, noch die Verputzer über die fehlende Absicherung infor

miert, hat, obwohl er angewiesen hat, dass dessen Abdeckung entfernt wird. Er war

damit an der Schaffung der Gefahrenquelle beteiligt, denn unabhängig davon, ob

die Firma Dümdie Entfernung gewünscht hat oder nicht, ist die Anweisung hier

für auf der Bausteile durch den Zeugen BflÜp als Bauleiter erfolgt.

(a)~Der Zeuge B^HP hat nach seiner Aussage zwar dem Mitarbeiter der Beklagten

zu 2), mit dem er gesprochen hat (nach seiner Wortwahl „der Polier"), gesagt, dass

für eine Abschrankung gesorgt werden müsse. Ob diese vorschriftsmäßig ange

brachtwurde, hat er nach seiner Aussage aber nicht überprüft und auch niemanden

mit dieser Überprüfung in seiner Abwesenheit beauftragt. Laut seiner Aussage

wusste er nicht, ob außer ihm noch jemandem bei der Schuldnerin überhaupt be

kannt war, dass die Abdeckung des Treppenauges entferrit wurde. Das heißt, dass

jedenfalls er es keinem mitgeteilt hat, so dass auch niemand (außer ihm) auf die

Idee hätte kommen können, die Absicherung zu prüfen.

Nach seiner eigenen Aussage hat er auch der Firma DfllHI nicht mitgeteilt, dass

das Treppenhaus völlig offen ist und sie es selbst absichern müsse.

Der Zeuge BttPlhat sich offensichtlich darauf verlassen, dass die Mitarbeiter der

Beklagten zu 2), iJIPund AA(PP||(oder der Polier), das Treppenhausauge absi
chern, ohne das zu überprüfen, obwohl ihm nach eigener Aussage klar war, dass

nicht nur die Verputzer, sondern z. B. auch der private Bauherr unangekündigt die

Baustelle hätte betreten können.
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(b) Damit verstieß die Schuldrierin auch gegen § 12 bzw. § 12 a der UnfaliverhQ-

tungsvorschriften Bauarbeiten, wonach auf Baustellen Absturzsicherungen ange

bracht und Öffnungen in Böden gegen Abstürzen und Hineinfallen von Personen

abgesichtert werden müssen (DGUV Vorschrift 38, vgl. Anlage K5a, Bl. 42 f. der

Akte, im Folgenden UW).

Unfailverhütungsvorschriften enthalten von der zuständigen Behörde kraft öffentli

cher Gewalt festgesetzte und für den Ünternehrner bindende Weisungen, die er er

kennen und ausführen muss, und geben den (Mindest-)lnhaltderden Unternehmer

treffenden Verkehrssicherungspflicht vor (BeckOK BGB/Förster, 56. Auflage, Stand

01.11.2020, BGB § 823 Rdnr. 272).

Die Aussage, dass sich die Unfallverhütungsvorschriften nur an den Unternehmer

richten, nicht an den Bauherrn (vgl. BGH, Urteil vom 10. März 1977, Az.: VII ZR

278/75, BGHZ 68,169-179, zitiert nach juris Rdnr.~27 m- w. Nr),-bezieht sich auf die

Pflichtenlage bei der Verletzung von Verkehrssicherungspflichten, nicht aber auf die

hier relevante vertragliche Haftung des Bauherrn (der hier im Übrigen auch die Bau

aufsicht hatte) nach §§ 618, 619 BGB analog.

cc) Nach dem Ergebnis der Beweisaufnahme steht auch fest, dass die Schuldnerin

an dieser Pflichtverletzung ein Verschulden gemäß § 276 Abs. 1 BGB trifft.

(1) Dabei ist zu berücksichtigen, dass der Beklagte zu 1) gemäß § 280 Abs. 1 Satz 2

BGB das Fehlen des Verschuldens der Schuldnerin darzulegen und zu beweisen

hat lind dass die Nichtbeachtung der UW bereits in aller Regel den Vorwurf der

Fahrlässigkeit begründet (OLG Stuttgart, Urteil vom 12. März 1999, Az.: 2 U 74/98

Rdnr. 48 und 53 m.w.N.), bzw. das Verschulden des Verkehrssicherungspflichtigen

nach den Regeln des Anscheinsbeweises als en/vieSen anzusehen ist, wenn der

Verstoß gegen eine Unfallverhütungsvorschrift feststeht (MüKoBGB/Wagner, 8.

Aufl. 2020, BGB § 823 Rdnr. 504). Es hätte sich also der Beklagte zu 1) entlasten

müssen, was ihm nicht gelungen ist.
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(2) Der Zeuge ist als von der Schuldnerin beauftragter Bauleiter dabei als

Erfüllungsgehilfe der Schuldnerin gegenüber der Firma DJttlB anzusehen, des

sen Verschulden die Schuldnerin sich gemäß § 278 Satz 1 BGB als eigenes zu

rechnen lassen muss.

(3) Unstreitig hatte der Zeuge BflUpdie Mitarbeiter der Beklagten zu 2) angewie

sen, die von der Beklagten zu 2) bereits angebrachte Abdeckung des Treppenhau

ses zu entfernen. Ihm musste klar sein, dass damit eine Gefahrenquelle geschaffen

wird, weil ein unabgedecktes Treppenhaus, also ein Loch in einem Rohbau, die

Gefahr schafft, dass jemand in dieses Loch fällt.

Nach dem Ergebnis der Beweisaufnahme (vgl. oben unter 1) b) bb) (2) (a) hat der

Zeuge B(0||||nach seiner Aussage zwar dem Mitarbeiter der Beklagten zu 2) ge

sagt, dass für eine Abschrankung gesorgt werden müsse, hat aber nicht selbst über

prüft, ob das erfolgte und mit dieser Überprüfung auch niemariden beauftragt. Nach

seiner eigenen Aussage hat er auch der Firma DflMÜlnicht mitgeteilt, dass das

Treppenhaus offen ist und sie ,es selbst absichern müsse. Dieses Vorgehen war

jedenfalls fahrlässig, weil er damit die im Verkehr erforderliche Sorgfalt außer Acht

ließ (§ 276 Abs. 2 BGB).

dd) Durch die Pflichtverletzung ist ein Schaden eingetreten.

(1) Es ist unstreitig, dass der Zeuge OB^am 21.05.2016 durch eine ungesicherte

Treppenöffnung ca. 2,5 m tief in den Keiler fiel und sich dabei schwer verletzte (dis-

tale Radjusfraktur links (SpeichenbrUch), Calcaneusfraktur (Fersenbeinbruch)

rechts, Rippenprellung rechts, vgl. Durchgangsarztbericht, Anlage K4, Bh 28 der

Akte), also einen Schaden an seinem Körper erlitt,

(2) Für diesen Sturz war die Pflichtverletzung kausal.
.  ■ ' I

Hierfür spricht der nicht entkräftete Beweis des ersten Anscheins, da mit dem Sturz

des versicherten Zeugen p(®durch das Treppenloch gerade der Schaden einge-
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treten ist, der durch die die Schuldnerin treffepde Sicherungspflicht verhindert wer

den sollte (vgl. auch OLG Stuttgart, Urteil vom 12. März 1999, Az!: 2 U 74/98 Rdnr.

49, zitiert nach juris; MüKoBGB/Wagner, 8. Aufl. 2020, BGB § 823 Rdnr. 504)

2. in Bezug auf die Haftung der Schuldnerin bzw. des Beklagten zu 1) kommt es

damit auf eine Haftung nach § 823, 831 BGB nicht mehir an, so dass eine Exkulpa-

tion der Schuldnerin in Bezug auf den Zeugen BlM^nicht geprüft werden muss.

3. Gegenüber der Beklagten zu 2) besteht ein Schadensersatzanspruch nach §§

823, 831, 249 BGB aus übergegangenem Recht gemäß § 116 Abs. 1, Abs. 3 SGB

X in Höhe von 110.105,10 €. Vertragliche Beziehungen sind nicht ersichtlich.

a) Der eingetretene Verietzungserfolg steht fest, dfenn wie enwähnt -1) dd) (1) - ist

unstreitig, dass der Zeuge offam 21.05:2016 durch eine ungesicherte Treppen-

öffnung ca. 2;5 m tief in den Keiler fiel und sich dabei schwer verletzte, also einen

Schaden an seinem Körper erlitt.

b) Die Beklagte zu 2) haftet für das Handeln ihrer Mitarbeiter und nach

§ 831 Abs. 1 S. 1 BGB. Danach haftet der Geschäftsherr für Schäden, die sein Ver

richtungsgehilfe in Ausführung der ihm obliegenden Arbeiten einem Dritten zufügt.

aa) Hier waren die bei der Beklagten zu 2) beschäftigten Mitarbeiter L§|Fund \Nt§-

l^ auf der Baustelle damit betraut, die Abdeckung des Treppenhauses zu entfer

nen. Dem sind sie nachgekommen und haben das Treppenioch nach Entfernung

der Abdeckung nicht abgesichert, sodass der Zeuge 0®Pdurch das Loch fallen

konnte. Damit haben die Mitarbeiter L^Pund W^j^Peine Verkehrssicherungs-

pflichtverietzung begangen, weil sie eine Gefahrenquelle geschaffen haben, die sie

nicht abgesichert haben.

Wie bereits bei der Schuldnerin bzw! dem Beklagten zu 1) dargelegt (Ziffer 1 bb)

(2), wurde damit auch gegen § 12 und § 12 a der maßgeblichen Unfallverhütungs

vorschriften (DGUV Vorschrift 38, Anlage K5a, Bl. 42 f.) verstoßen.
l'

•  I

!

bb) Dies geschah auch in Ausübung einer Verrichtung für die Beklagte zu 2).
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Verrichturigsgehilfe ist, wem eine Tätigkeit von einem arideren übertragen worden

ist, unter dessen Einfiuss er allgemein oder im konkreten Fall handelt und zu dem

er in einer gewissen Abhängigkeit steht.

(1) Hier standen die Mitarbeiter Lfpp und W^i^lgrundsätzlich in einem Beschäf-
tigungs- und einem Abhängigkeitsverhäitnis zur Beklagten zu 2) als ihrer Arbeitge

berin.

(2) Ein selbständiger Unternehmer, der von einem Bauherrn mit der Ausführung von

bestimmten Spezialarbeiten beauftragt worden ist, ist grundsätzlich auch dann nicht

Verrichtungsgehilfe des Bauherrn, wenn der Bauherr sich die Oberleitung des

Baues vorbehalten hat (BGH, Urteil vom 24. Juni 1053, Az.: VI ZR 322/52, zitiert

nach juris), Allejn der Umstand, dass der Bauleiter BlUl^die Oberleitung hatte,

führt damit hicht schöh c|äzü7ääss die Beklagte zu 2) und ihre Mitarbeiter Verrich

tungsgehilfen der Schuldnerin sind.

Die Haftung der Beklagten zu 2) könnte nur entfallen, wenn Sie nicht mehr Ge

schäftsherrin ihrer Arbeiter geblieben wäre, weil sich die Schuldnerin durch bin

dende Weisungen und andere starke Einflußnahme in einer Weise der Mitarbeiter

der Beklagten bedient hätte, dasS es so angesehen werden müsste, als ob sie die

Bauarbeiten, hier konkret das Entfernen der Abdeckung, durch ein Werkzeug oder

einen Mittler habe ausführen lassen (vgl. BGH, Urteil vom 23. Oktober 1973, Az.: VI

ZR 162/72, Rdnr. 10, zitiert nach juris). In solchen Fällen kann der Schuldvorwurf

gegenüber der Baufirma entfallen (BGH, Urteil vom 23. Oktober 1973, Az.: VI ZR

162/72, Rdnr. 10, zitiert nach Juris unter Venweis auf BGH Urt. v. 18. Mai 1967 - III

ZR 94/65 = VersR 1967, 859, 861 und Urt. v. 11. Januar 1973 - III ZR 186/71 =

VersR 1973, 417,418, die sich beide auf eine Haftung nach § 839 BGB iVm Art. 34

GG und auf bestimmte, sichere, abschließende und besonders vertrauenserwe

ckende Erklärungen des Bauherrn gegenüber der Baufirma beziehen).

Eine solche bindende Weisung oder starke Einflussnahme bzw. eine sichere, ab

schließende und besonders vertrauensen/veckende Erklärung der Schuldnerin
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könnte angenommen werden, wenn der Zeuge den Mitarbeitern ider Be

klagten zu 2) ausdrücklich gesagt hätte, sie soilten nach Öffnung des Treppenauges

keine Abschrankung oder sonstige Sicherung vornehmen. Das hat die Beweisauf

nahme aber gerade nicht ergeben. Der Zeuge BfHB hat vielmehr angegeben, er

habe dem „Polier" gesagt, dass er „es wieder zumacht", also für eine Absicherung

sorgen soiie, weil das „so üblich" sei und es auch hätte sein können, dass der Bau

herr mit Familie auf die Bausteile komme. Nach der Aussage der Zeugen UHP und

sie mit dem Zeugen über eine Absicherung -

nach dem Zeugen wBB^uch nicht über eine Einweisung der Verputzer - gespro

chen. Damit steht aber auch nach ihrer Aussage gerade nicht fest, dass der Zeuge

ausdrücklich gesagt hat, sie soiiten keine Absicherung vornehmen,

die Verputzer wüssten Bescheid und würden sich seibst daruin kümmern. Ailein die

Weisung des Zeugen bBB* die Abdeckung des Treppenauges zu entfernen, ent
hob die Zeugen l-BPund \N^fll0r\\chi davon, das entstehende Loch vorschrifts-
mäßig'abzusichefn. Eine AhweisühgT"eine AbsichefQhg~zu uritefiassehrhätteh sie^

nicht.

(3) Dass die Zeugen LjpPund WBI^nicht mehr bei Ausübung einer Verrichtung

der Bekiagten zu 2) tätig geworden sind, sondern nur bei Gelegenheit der Verrich

tung, kann nicht angenommen werden.

In Ausführung der zustehenden Verrichtungen geschieht eine Handlung, die noch

in den Kreis der Handhabung fällt, welche die Ausführung der deni Vertreter zu

stehenden Verrichtungen darsteiien. Es muss ein enger objektiver Zusammenhang

mit diesen Maßnahmen bestehen. Eine Überschreitung des Auftrags, ein Miss

brauch der Vollmacht schließen die Haftung nicht aus. Auch eine vorsätzliche; uner

laubte Handlung kann durchaus noch in engem objektivem Zusammerihang mit den

zugewiesenen Verrichtungen stehen; das gilt namentlich dann, wenn sie gerade die

übertragenen besonderen Pflichten verletzt (BGH, Urteil vom 30. Oktober 1967, Az.:

Vil ZR 82/65, BGHZ49, 19-24, Rdnr. 19 mit weiteren Nachweisen).

Wenn also selbst eine vorsätzliche unerlaubte Handlung noch;unter § 831 BGB fal-
(

ien kann, dann erst recht ein Tätigwerden, das möglicherweise zwar gegen die An-
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weisung der Beklagten zu 2) als Geschäftsherrin, dass das! Treppenauge abzusi

chern ist, erfolgt bzw. ohne Rücksprache mit dieser, das aber in engem objektivem

Zusammenhang mit der Verrichtung (Errichtung Rohbau und Absicherung) steht.

Die Mitarbeiter der Beklagten zu 2) bewegten sich in ihrem eigentiichen Aufgaben

bereich (Errichtung Rohbau und Absicherung) und nicht gänzlich außerhalb davon.

Sie kamen zwar einer Bitte des Zeugen B/flVnach. Der Zeuge B|fl|Pwar aber
kein unbeteiligter Dritter, sondern der Bauleiter, der ihnen gegenüber im Bereich

ihres eigentlichen Aufgabenbereiches im Hinblick auf die Koordinierung der Aufha

ben Weisungen erteilte und die Oberaufsicht hatte. Die Bitte bezog sich auch nicht

auf einen völlig anderen Aufgabenbereich (z. B. Ausparken oder Baum fällen), son

dern auf die Entfernung der ini Rahmen des Auftrags erstellten Abdeckung.

cc) Das Landgericht hat fälschlicherweise eine Verkehrssicherungspflicht der Be

klagten zu 2) bereits generell verneint, weil diese keine tatsächliche Sachherrschaft

gehabt habe, weil ihre Arbeiten bereits beendet gewesen seien. Möglicherweise hat

es sich dabei am Fall des OLG Düsseldorf (Urteil vom 17.03.2000, Az.; 22 U 169/99,

zitiert nach juris) orientiert, in dem eine Verkehrssicherungspflicht des Straßenbau

unternehmers verneint wurde, wenn dieser den Baustellenbereich in verkehrssiche

ren Zustand räumt und ihn mit Duldung des Straßenbaulastträgers für den allgemei

nen Verkehr freigibt.

Hier war zwar der Rohbau dieses Hauses durch die Beklagte zu 2) fertiggestellt

worden urid diese hatte ihn auch in einem sicheren Zustand verlassen, weil sie un-

. streitig das Treppenhaus abgedeckt hatte. Wenn sich an diesem Zustand durch die

Beklagte zu 2) nichts geändert hätte - sie also den Rohbau nicht mehr betreten

hätte - könnte man sicher annehmen, dass sie keine Verkehrssicherungspfiicht

mehr getroffen hat.

Allerdings ist unstreitig die Abdeckung des Treppenhauses durch Mitarbeiter der

Beklagten zu 2) - vvenn auch auf Weisung durch den Zeugen BflH - entfernt

worden. Damit hatten zu diesem Zeitpunkt die Mitarbeiter der Bekiagten zu 2) wie

der die Sachherrschaft über die Abdeckung bzw. die Gefahrenstelle und trifft sie
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grundsätzlich die Verkehrssicherungspflicht, die von ihnen geschaffene Gefahren

stelle (das Treppenioch) ausreichend zu sichern, zumal ihnen klar war, dass sie die

Abdeckung entfernen, weil weitere Unternehmen Tätigkeiten in dem Rohbau aus

führen werden.

dd) Die Beklagte zu 2) als Geschäftsherrin handelte auch schuldhaft, da sie den

Entlastungsbeweis nach § 831 Abs. 1 Satz 2 BGB nicht geführt hat.

Nach § 831 Abs. 1 Satz 2 BGB werden sowohl das Verschulden des Geschäftsherrn

als auch die Kausalität seines Sorgfaltsverstoßes für den Schadenseintritt widerleg-

lich vermutet. Der Geschäftsherr muss sich mithin mit Blick auf sein Verschulden

exkulpieren. Zu diesem Zweck hat er nachzuweisen, dass er die erforderliche Sorg

falt bei der Auswahl und - obgleich im Wortlaut nicht genannt - auch bei der Instruk

tion urid Übenwachung des Verrichtungsgehilfen eingehalten hat. Der Sorgfaltsmaß

stab richtet sich den Sicherheitserwartungen des Verkehrs je näch den Umständen

des Einzelfalls, insbesondere der Verrichtung und dem damit verknüpften Gefah

renpotenzial (BeckOGK/Spindler, Stand 01.09.2021, BGB § 831 Rdnf. 39, beck-

online).

Diese Entlastung ist der Beklagten zu 2) nicht gelungen.

Unter Verletzung der UW haben die Mitarbeiter der Beklagten zu 2), die Zeugen

LflP und WUP, die Treppenhausabdeckung entfernt, das entstehende Loch aber

nicht abgesichert und auf dieses Loch auch sonst nicht hingewiesen. Sie haben eine

Gefahrenquelle geschaffen, aber keine Vorkehrungen dagegen getroffen, dass je

mand die Baustelle betritt, der nicht weiß, dass das Treppenhaus jetzt offen ist und

deswegen in das Loch fällt.

Dass die Beklagte zu 2) ihnen diese Handlung ausdrücklich zuvor untersagt hatte

oder dass sie aufgrund ihrer Auswahl und Übenivachuhg der Mitarbeiter L0P und
wJUPvon einem solchen Verhalten nicht ausgehen konnte, ergibt sich weder aus
dem Vortrag der Beklagten zu 2) noch aus der Beweisaufnah|ne.

I
I'
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Zu Auswahl und ÜbetWachüng der Mitarbeiter hat die Bekiagte zu 2) nichts vorge

tragen, ebenso wenig dazu, dass sie den Mitarbeitern zuvor untersagt hätte, die

Abdeckung ohne Absicherung oder Hinweis zu entfernen.

Wie envähnt hat die Beweisaufnahme auch nicht ergeben, dass den Zeugen LBI

und W(0|Pvom Zeugen- B|0|^ausdrücklich gesagt worden ist, dass sie keine

Absicherung vornehmen soiiten und die Verputze; informiert seien. Wenn - nach

Aussage der Zeugen L^jPund WflP- aber die Absicherung gar nicht themati

siert wurde, hätten sie eine solche yornehmeri bzw. mindestens einen Hinweis hin-

teriassen müssen. Die Gefähriichkeit der Situation war den Mitarbeitern Lfli und

W^Bpauch deutiich bewusst, denn nach ihrer Aussage haben sie gegenüber dem

Zeugen BpBP sogar Bedenken geäußert upd sich zunächst geweigert, die Abde

ckung zu entfernen.

4. Die Ansprüche^gegen die Beklagten sind nicht per se aufgrund der Haftungsprp

vilegien der §§ 104 ff. SBG VII ausgeschlossen.
■  i

a) § 104 SGB VII ist nicht einschlägig. Er bestimmt eine Haftungsbeschränkung für

Unternehmer in Bezug auf Versicherte, die für ihr Unternehmen tätig ,sind oder zu

ihrern Unternehmen in einer sonstigen die Versicherung begründenden Beziehung

stehen. Der versicherte Zeuge ojjj^war aber weder für die Schuldnerin tätig noch
für die Beklagte zu 2), sondern er war bei der Firma d||[BI^^'^ Bauhelfer ange
stellt, stand also zu dieser in einem Arbeitsverhältnis. Unternehmer in Bezug auf

den versicherten C^IHwar damit nur die Firma DPIHP

b) Auch der Anwendungsbereich des § 105 Abs. 1 SGB VII ist weder in Bezug auf

die Schuldnerin noch in Bezug auf die Bekiagte zu 2) gegeben.

Durch die Haftungsbeschränkung des § 105 Abs. 1 SGB VII werden „Personen, die

durch eine betriebiiche Tätigkeit einen Versicherungsfali [...] verursachen", begüns

tigt. Dabei wird es sich hiäufig um eine Person handein, die demselben Betrieb an

gehört wie der Versicherte („Arbeitskollege"), umfasstsjnd aber auch Fälle, in denen

der Geschädigte und der Schädiger verschiedenen Betrieben angehören, beide
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aber während der Unfallgeschehens Im selben Betrieb tätig sind und der betriebs

fremde (schädigende) Arbeitnehmer in den Betrieb des geschädigten Arbeitneh

mers eingegliedert ist (BeckOK SozR/Stelljes, 59. Auflage, Stand 01.12.2020, BGB

VII § 105 Rdnr. 4, 5). Dergleichen iag hier aber weder in Bezug auf die Mitarbeiter

der Beklagten zu 2), die Zeugen Lfli^und Wl^K noch in Bezug auf den Mitarbei

ter der Schuldnerin, den Bauleiter BflH, vor. Keiner dieser Arbeitnehmer, war in

den Betrieb des geschädigten Arbeitnehmers, also die Firma DflBK eingeglie

dert, sondern sie wurden während bzw. im Vorfeld des Unfallgeschehens für ihren

eigenen Betrieb tätig.

c) Auch § 106 Abs. 3 Var. 3 BGB VII schließt hier keine Haftung der Schuidnerin/

des Beklagten zu 1) oder der Beklagten zu 2) aus.

Nach dieser Vorschrift gelten die §§ 104 und 105 BGB VII für die Ersatzpflicht der

für die beteiligteh Uhtefnehmeh Tätigen ühtereihä^hder, wehri Versicherte mehre

rer Unternehmen vorübergehend betriebliche Tätigkeiten auf einer gemeinsamen

Betriebsstätte verrichten.

aa) Die Schuldnerin an sich ist schon deswegen nicht gemäß § 106 Absatz.3, 3. Alt

BGB VII haftungsprivilegiert, weil sie als juristische Person naturgemäß nicht auf

einer gemeinsamen Betriebsstätte tätig sein kann (Rostock, Urteil vom 03. März

2009, Az.: 5 U 113/08, Rdnr. 15, zitiert nach Juris m. w. N.). Dass der Bauleiter

BiMBais Organ der Schuldnerin tätig wurde, ist nicht ersichtlich.

bb) Die Schuldnerin bzw. der Beklagte zu 1) kann sich aber auch nicht in Bezug auf

den Bauleiter bBH^ auf einen Haftungsäusschluss nach den Grundsätzen des

gestörten Gesamtschuldverhältnisses berufen, weil es an einer gemeinsamen Be

triebsstätte im Sinne des § 106 Abs. 3 Var. 3 BGB VII fehlt.

Nach inzwischen gefestigter Rechtsprechung erfasst der Begriff der gemeinsamen

Betriebsstätte über die Fälle der Arbeitsgemeinschaft hinaus betriebliche Aktivitäten

von Versicherten mehrerer Unternehmen, die bewusst und gewollt bei einzelnen

Maßnahmen ineinandergreifen, miteinander verknüpft sind, sich ergänzen oder un-
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terstützen, wobei es ausreicht, dass die gegenseitige Verständigung stillschwei

gend durch bloßes Tun erfolgt (BGH, Urteil vom 24. Juni 2003, Äz.: VI ZR 434/01;

NJW2003, 2984m.w.N; BGH, Urteil vom 13.03.2007,/\z.: VI ZR 178/05, Rdnr. 21,

zitiert nach juris; BGH, Urteil vom 16. Dezember 2003, Az.: VI ZR 103/03, BGHZ

157, 213-220, Rdnr. 14). Erforderlich ist ein bewusstes Miteinander im Arbeitsab

lauf, das sich zumindest tatsächlich als ein aufeinander bezogenes betriebliches

Zusammenwirken mehrerer Unternehmen darstellt, pie Tätigkeit der Mitwirkenden

muss im faktischen Miteinander der Beteiligten aufeinander bezogen, miteinander

verknüpft oder auf gegenseitige Ergänzung oder Unterstützung ausgerichtet sein

(vgl. BGH aaO).

Der Bauleiter B^Hp und der geschädigte Zeuge OfP haben keine vorüberge

hende betriebliche Tätigkeit auf einer gemeinsamen Betriebsstätte ausgeübt. Die

für eine gemeinsame Betriebsstätte notwendige Arbeitsverknüpfung im Einzelfall

kann zwar auch danri bestehen, wenri die von den Beschäftigten veTschledeher Un

ternehmen vorzunehmenden Maßnahmen sich nicht sachlich ergänzen oder unter

stützen, die gleichzeitige Ausführung der betreffenden Arbeiten wegen der räumli

chen Nähe aber eine Verständigung über den Arbeitsablauf erfordert und hierzu

konkrete Absprachen getroffen werden, etwa wenn ein zeitliches und örtliches Ne

beneinander dieser Tätigkeiten nur bei Einhaltung von besonderen beiderseitigen

Vorsichtsmaßnahmen möglich ist und die Beteiligten solche vereinbaren (vgl. BGH,

Urteil vom 8. April 2003, Az.: VI ZR 251/02, VersR 2003, 904, 905). Elpe solche

Verständigung über ein bewusstes Nebeneinander im Arbeitsablauf ist hier aber

nicht ersichtlich. ,

Der Bauleiter BBÜV mag zwar der Firma DPiSt mitgeteilt haben, dass sie mit

den Verputzerarbeiten beginnen kann. Er verrichtete aber keine Arbeiten auf der

Baustelle, die ein aufeinander bezogenes Zusammenwirken und eine gegenseitige

Verständigung mit den Mitarbeitern der Firma DflIP erforderten. Einem Bauleiter

obliegt es vielmehr, unabhängig von einer konkreten Tätigkeit vor Ort für einen rei

bungslosen Ablauf auf der Baustelle zu sorgen und die Arbeit der Bauhandwerker

zu überwachen, unri eine ordnungsgemäße Erstellung des Bauvorhabens zu ge

währleisten und Gefahren zu vermeiden. Demgemäß standen die Arbeiten vor Ort

und die Tätigkeit des Bauleiters nicht in einem wechselseitigen Bezug, weil allenfalls



-31 -

der Bauleiter im Rahmen seiner Überwachungspflichten in die Arbeit vor Ort ein

greifen musste, um diese zu unterstützen. Ein solcher lediglich einseitiger Bezug

reicht für die Annahme einer gemeinsamen Betriebsstätte indes nicht aus (vgl. BGH,

Urteil vom 16; Dezember 2003, Az.: VI ZR 103/03, BGHZ 157, 213, 218). Zudem

bestand unter diesen Umständen auch nicht die für eine gemeinsame Betriebsstätte

typische Gefahr, dass.sich der Bauieiter und die Mitarbeiter der Firma DlHMi bei

den versicherten Tätigkeiten "abiaufbedingt in die Quere kamen", so dass auch eine

so genannte Gefahrengemeinschaft ais Grundlage des Haftungsausschlusses bei

einer gemeinsamen Betriebsstätte nicht vorlag (vgl. BGH, Urteil vom 13. März 2007,

Az.: VI ZR 178/05, Rdnr. 22, zitiert nach juris).

cc) Auch in Bezug auf die Bekiagte zu 2) bzw. ihre Mitarbeiter bestand keine ge

meinsame Betriebsstätte im Sinne des § 106 Abs. 3 Var. 3 SGB VII.

Zwar bauten die VerpützäFbeiten der Firma DiHB® äüTden Arbeiten der'Bekiagten

zu 2), der Fertigstellung des Rohbaus, auf und waren auf diese angewiesen. Das

reicht jedoch nicht aus, um die beiderseitigen Aktivitäten in der erforderiichen Weise

miteinander zu verknüpfen. Es fehlt an dem notwendigen Miteinander im Arbeitsab

iauf. Die betrieblichen Aktivitäten der nachfoigenden Gewerke einerseits und der

den Rohbau erstellenden Beklagten zu 2) bzw. ihrer Mitarbeiter andererseits sind

kein aufeinander bezogenes Zusammenwirken dar. Die nachfoigenden Arbeiten

bauten ledigiich auf dem von der Bekiagten zu 2) geschaffenen Arbeitsergebnis auf.

Die eigentlichen Arbeitsabläufe dagegen vollzogen sich unabhängig voneinander.

Jeder Beteiiigte verrichtete die ihm obliegenden Tätigkeiten, ohne dass der aridere
. * f

in irgendeiner Weise in den Arbeitsabiauf eingebunden, daran beteiiigt oder auch

nur davon berührt worden wäre (OLG Stuttgart, Urteii vom 13. Dezember 2018, Az.:

I  2 U 71/18, Rdnr. 87, zitiert nach juris). Die Beklagte zu 2) hatte ihre Arbeiteri, die
I  Erstellung des Rohbaus, bereits beendet, ais die Firma DflUHmit ihren Arbeiten

beginnen wollte. Insofern bestand nicht die für eine gemeinsame Betriebsstätte ty

pische Gefahr, dass sich die Beteiiigten bei den versicherten Tätigkeiten „ablaufbe

dingt in die Quere kommen" (vgi. BGH, Urteil vom 16. Dezember 2003, Az.: VI ZR

103/03, Rdnr. 15 ff., zitiert nach juris). |

5. Die Kiägerin muss sich ein Mitverschulden von 1/3 anrechnen lassen.
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Die im Rahmen des § 254 Abs. 1 BGB erforderliche Abwägung hat dabei zwischen

dem zusammengefassten Verursachungsbeitrag des Geschädigten OfH und der

Firma D|H0l einerseits und demjenigen der beiden Beklagten andererseits zu er

folgen. Diese beiden Gruppen bilden in Bezug auf den eingetretenen Schaden eine

sogenannte Haftungseinheit, die es rechtfertigt, ihre Haftungsanteile einheitlich zu

einer Quote, die sich nach der höchsten Einzelquote bemisst, zusammenzufassen.

Nach ständiger Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs ist eine mit dieser Folge

verbundene Haftungseinheit anzunehmen, wenn sich das Verhalten mehrerer

Schädiger im Wesentlichen in ein und demselben zum Unfall führenden Ursachen

beitrag ausgewirkt hat, bevor der von einem oder' mehreren Beteiligten zu vertre

tende Kausalverlauf hinzugetreten ist (BGH, Urteil vom 16. April 1996, Az.: VI ZR

79/95, zitiert nach juris). Diese Voraussetzungen sind gegeben, wenn die Kausal

beiträge der einzelneti Schädiger im Wesentlichen identisch sind und zum Tragen

kommen; ehe der Schadensbeitrag eitles weitereh Schädigers, der auch der Ge

schädigte selbst sein kann, hinzutritt und den Schaden herbeiführt (BGH, Urteil vom

04. Juni 1996, Az.: VI ZR 75/95, Rdnr. 17 f., zitiert nach juris).

So liegen die Dinge hier. Auf der einen Seite stehen die Beklagten, die gemeinsam

dafür verantwortlich sind, dass die Abdeckung des Treppenhauses entfernt wurde,

ohne dass eine Abschrankung oder ein Hinweis erfolgte, auf der anderen Seite ste

hen der Zeuge Ojfliund die Firma DfBBI, die die Gefahrenquelle (das nicht ab

gesicherte Treppenauge) zwar nicht geschaffen haben, diese aber hätten erkennen

können, bzw. gerierell Gefährdungen auf der Baustelle hätten vermeiden müssen,

a) Nach Aussäge des Zeugen Oj|Hfhat er den ihm unbekannten Rohbau, in dem

es dunkel war, betreten und ist irh inneren um eine Ecke gebogen, obwohl er flicht

wusste und nicht sehen konntei was dahinter ist. Trotz der spärlichen Beleuchtung

muss er aber etwas gesehen haben, denn er hat festgestellt, dass auf dem Boden,

„außer vielleicht etwas Styropor" nichts lag und alles sauber gemacht war, so dass

die Sicht auch nicht durch auf dem Flur gelagertes Dämmmateriai eingeschränkt

war; jedenfalls haben weder der Zeuge OPil noch der Zeuge DMMt Derartiges

wahrgenommen. Auch hatte der Zeuge 0®Pnach seiner Aussage und der Aus

sage des Zeugen DflBS keinerlei Informationen über die Baustelie. Dass der
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.Zeuge OflPbzw. die Firma oMMPsicher davon ausgehen konnten, dass das

Treppenhaus mit Planken abgesichert ist, hat die Beweisaufnahme ebenfalls nicht

ergeben. Sowohl der Zeuge OfljjPals auch der Zeuge DftBS haben erklärt, nicht

gewusst zu haben, wie es in dem Haus, auch bezüglich des Treppenhauses, aus

gesehen habe.

Selbst wenn der Zeuge Old davon ausgegangen ist, dass - entsprechend der von

ihm beschriebenen üblichen Baustellenabläufe - wie auf anderen Baustellen auch
1'

hier Absperrungen vorhanden sein würden, wäre er gehalten gewesen, sich vor

sichtig in dem Rohbau zu bewegen, zumal er sich ja selbst des,Vorhandenseins von

Absicherungen nicht sicher war, denn er wollte nach seinen Angaben „überprüfen,

ob das Gerüst gestellt ist und alles abgesichert ist".

Deshalb hätte er den innen nicht beleuchteten Rohbau mit äußerster Vorsicht be

treten müssen, zumal er das erste Mal auf der Baustelle war. Insofern war es fahr

lässig, unvermittelt, ohne ausreichende Sicht um die Ecke zu biegen.

Ein fahrlässiges Verhälteh^liegt deswegen unabhängig davon vor, ob die Firma

DflHKselbst angewiesen hat, dass die Abdeckung entfernt wird.

b) Der Firma DjBH0 ist vorzuwerfen, dass sie sich nicht über den Zustand der

Baustelle informiert hat, bevor sie ihren Mitarbeiter dorthin geschickt hat. Dies ergibt

sich aus der Aussage des Zeugen D^mii der außer einem schriftlichen Auftrag

zu dieser Baustelle keine weiteren Informationen hatte und auch, nicht sicher war,

ob er Rücksprache mit der Bauleitung o.ä. genommen hatte, und dennoch mit dem

Zeugen O^Fauf die Baustelle gefahren ist, um diesen den Rohbau als erstes be

treten zu lassen.

• Damit hat die Firma DAHMentgegen § 4 Nr. 1 und 7 ArbSchG die Arbeit nicht so

gestaltet, dass eine Gefährdung für das Leben oder die Gesundheit der Arbeitneh

mer möglichst vermieden sowie die verbleibende Gefährdung möglichst gering ge

halten wird. Auch hat sie ihrem Beschäftigten keine geeignete Anweisungen erteilt.

Zudem ist eine Gefährdungsbeurteilung nach § 5 ArbSchG i.V.m. § 3 Abs. 1 i.V.m.

Anhang Nr. 2.1 ArbStättV unterblieben und/oder eine Sicherheitsunterweisung nach

§ 12 Abs. 1 ArbSchG nicht erfolgt. i
I
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c) Das Mitverschulden der Firma muss sich der Verletzte und damit auch

die Klägerin über § 116 SGB X im Rahmen des gestörten Gesamtschuldneraus

gleichs haftungsmindernd anrechnen lassen.'

aa) Besteht zwischen mehreren Schädigern ein Gesamtschuldverhältnis, können

Ansprüche des Geschädigten gegen einen Gesamtschuldner (Zweitschädiger) auf

den Betrag beschränkt sein, derauf diesen im innenverhältnisizu dem anderen Ge

samtschuldner (Erstschädiger) endgültig entfiele, wenn die Schadensverteilung

nach § 426 BGB nicht durch eine soziaiversicherungsrechtliche Haftungspriviiegie-

rung des Erstschädigers gestört wäre (st. Rspr. vgl. nur BGH, Urteil vom 10. Mai

2005, Az.: VI ZR 366/03, Rdnr. 10, zitiert nach juris mit weiteren Nachweisen).

!

Diese Beschränkung der Haftung des Zweitschädigers beruht, auf dem Gedanken,

dass einerseits die haftungsrechtliche Privilegierung nicht durch eine Heranziehung
I

im Gesämtschüläneräüsgleich'üntefläüfeh'werden soll, es~äbefä"ndefefseitsbei Mit-

berücksichtigung des Grundes der Haftungsprivilegierung, nämlich der andenveiti-

gen Absicherung des Geschädigten durch eine gesetzliche Unfallversicherung,

nicht gerechtfertigt wäre, den Zweitschädiger den Schaden allein tragen zu lassen

(hierzu grundlegend BGH, Urteil vom 12. Juni 1973, Az.: VI ZR 163/71, BGHZ 61,

5l, 53 ff.). Unter Berücksichtigung dieser Umstände ist der Zweitschädiger "in Höhe

des Verantwortüngsteils" freizustellen, der auf den Erstschädiger im Innenverhältnis

entfiele, wenn man seine Haftungsprivilegierung hinwegdenkt. Unter "Verantwor

tungsteil" ist die Zuständigkeit für die Schadensverhütung und damit der eigene An

teil des betreffenden Schädigers an der Schadensentstehung zu verstehen (BGH,

Urteil vom 10. Mai 2005, Az.: VI ZR 366/03, Rdnr. 10, zitiert nach juris).

bb) Hier ist die Haftung der Firma DMK, die auf fahrlässiger Verursachung be

ruht, in Bezug auf den verletzter! Zeugen Q|Blnach § 104 Abs. 1 SGB VII ausge

schlossen, weil der Versicherte O^Pfür die Firma D^^l tätig war. Anders wäre
es nur, wenn die Firma DiflBBden Versicherungsfall vorsätzlich herbeigeführt

hätte. Dafür ist nichts ersichtlich.

r

d) Das Mitverschulden der Haftungseinheit oH^FIrma blBB^Ist Im Vergleich zur
Haftungsquote der Haftungseinheit der Beklagten mit 1/3 zu bewerten.
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Zwar ist es richtig, däss ein auf der Baustelle tätiger Handwerker zuvorderst selbst

für die Sicherheit am Arbeitsplatz zu sorgen hat, weil ihm bewusst ist, dass dort

vielfältige Gefahren auftreten können (vgl. z. B. OLG Düsseldorf, Ürteii vom

14.02.2017, Az.; 21 U 229/14, Rdnr. 65 zitiert nach juris; OLG Oldenburg, Urteil vom

28.02.2017, fKz.\ 2 ü 89/16, Rdnr. 44 zitiert nach juris). Alierdings wussten hier nach

dem Ergebnis der Beweisaufnahme weder der Zeuge oflinoch die Firma DÜMli^
positiv, dass auf der Bausteile die Treppenabdeckung entfernt worden war, ohne

dass weitere Maßnahmen zur Absicherung getroffen worden waren, so dass ihnen

die konkrete Gefährlichkeit ihres Arbeitsplatzes, anders als im Fall des OLG Olden

burg (ürteii vom 28.02.2017, Az.: 2 U 89/16, zitiert nach juris), nicht bekannt war.

Anders als im Fäll des OLG Oldenburg wurden die Firma Ü^MIund der Zeuge

oBBauch nicht in einem Bereich tätig, in dem zu dieser Zeit keine Bauarbeiten
stattfinden sollten, sondern nach Aussage des Zeugen B0m war vielmehr be

kannt, dass die Verputze? kbmtTien~wü?deri uTid sollten biese dort arbeiten. " ~

Auch wenn erkennbar war, dass das Treppenauge nicht abgeschrankt w/ar und der

Zeuge OflPoder der Zeuge bei einer vorangehenden Begehung diesen
Umstand hätten erkennen können, so ist es doch gerade die typische Gefahr sol

cher nicht abgesicherter Ausparungen im Fußbodenbereich, dass einer der in der

Umgebung beschäftigten Arbeiter hineinstürzt. Deswegen ist der Mitverschul-

densanteii nur rnit einem Drittel zu bewerten (so auch OLG Stuttgart, Urteil vom

13.12.2018, 2 U 71/18, zitiert nach juris; OLG Düsseidort, Urteil vom Az.: 21 U

229/14, zitiert nach juris) und der Haftungsanteil der Beklagten, die die Gefahr ver

ursacht haben höher, nämlich mit 2/3, anzusetzen.

6. Die Beklagten haften als Gesamtschuldner.

Dabei kann offenbleiben, ob auch in einem Fall, in dern ein Verursacher aus uner

laubter Handlung haftet (hier die Beklagte zu 2), der andere Verursacher nur'aus

Vertrag (hier der Beklagte zu 1)), § 840 BGB anwendbar ist (wohl überwiegende

Meinung, vgl. Paiandt/Sprau, BGB, 80. Auflage, § 840 Rdnr. 1 rnit Hinweis auf BGH,

Urteil vom 10. Mai 1990, /\z.: IX ZR 113/89, zitiert nach juris; Staudinger/Vieweg

(2015) BGB § 840, Rdnr. 15, jeweils mit weiteren Nachweisen).
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Da es um den Ausgleich von Schäden geht, haften die Beklagten, die wie dargelegt

auch eine Haftungseinheit biiden, für.ihren Verantwprtungsteij gleichstufig (vgl. Pa-

landt/Grüneberg, BGB, 80. Auflage, § 421 Rdnr. 11 m.w.N.i; und sind deswegen
auch nach § 421 BGB Gesamtschuldner.

■  ' i

7. Der Anspruch beläuft sich der Höhe nach auf 110.105,10 €

a) Die Klägerin hat die von ihr behaupteten Aufwendungen aufgrund des Unfalles

des Zeugen 0|fli in Höhe von 165.1.57,65 € in der von ihr vorgelegten Kostenauf

stellung (Anlage K10, Bl. 158 ff. der Akte) konkret aufgeschlüsselt und für jede Kos

tenposition Belege vorgelegt (Anlage KlOa, zwei Ordner Beiakte und Anlage K 9 Bl.

142 f. für die Umschulung).

Das pauschale Bestreiteri dürch den BeklägYeri zu 1) (Bl. 256 Akte) und durch die

Beklagte zu 2) (Bl. 227 der Akte), das auf diese konkreten Positionen nicht eingeht,

ist deswegen nicht ausreichend.

Auch in der Berufungsenwiderung beanstandet der Beklagte zu 1) lediglich, dass es

an substantiiertem Vortrag zur Höhe fehle, weil keine näheren Ausführungen zu den

behaupteten Leistungen im Zusammenhang mit den in Rechnung gestellten Kosten

erfolgt seien (Bl. 519 der Akte). Das reicht nicht aus, so dass die von der Klägerin
I

angegebenen Aufwendungen nach § 138 Abs. 3 ZPO als zugestanden anzusehen

sind.

b) Grundsätzlich besteht gemäß § 118 SGB X eine Bindungswirkung bezüglich^ der
Minderung der Erwerbsfähigkeit (MdB), die die Klägerin als Sozialversicherungsträ

ger mit - mittlenweile unanfechtbarem - Bescheid vom 07.06.2018 (Anlage K6, Bl.

45 ff.) festgestellt hat.

Nach dieser Vorschrift ist ein Zivilgericht, das über einen nach §'116 Abs. 1 SGB X

vom Geschädigten auf einen Sozialversicherungsträger übergegangenen Anspruch

zu entscheiden hat, an eine unanfechtbare Entscheidung eines Sozial- oder Ver

waltungsgerichts oder eines Sozialversicherungsträgers über den Grund oder die
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Höhe der dem Leistungsträger obliegenden Verpflichtung grundsätzlich gebunden.

Damit soll verhindert werden, dass die Zivilgerichte anders über einen Soziaileis-

tungsanspruch entscheiden als die hierfür an sich zuständigen Leistungsträger oder

Gerichte. Sozialrechtliche Vorfragen sollen den Zivilprozess nicht belasten und des

halb vor den Zivilgerichten grundsätzlich nicht erörtert werden (BGH, Urteil vom 05.

Mai 2009, Az.: VI ZR 208/08, Rdnr. 13, zitiert nach juris; BGH, Urteil vom 20. De

zember 2016, Az.; VI ZR 664/15, Rdnr. 8, zitiert.nach juris, jeweils m. w. N.).

Die von der Beklagten zitierten Entscheidungen beziehen sich demgegenüber auf

§ 108 BGB VII (BGH, Urteil vom 20. April 2O04, Az.: VI ZR 189/03, VersR 2004,

931) bzw. § 638 RVO (BGH, Urteil vom 04. April 1995, Az.: VI ZR 327/93, VersR

1995, 682), nicht jedoch auf § 118 BGB X und ergeben nichts anderes.

Zwar hat die Beklagte zu 2) angegeben, sie akzeptiere den langen Krankheitsver-

läüf und die MdEVöh 60%"nicht als ühfällbedihgt ,(BI. 265 der Akte), was sich.so,

anhört, als ob sie die Kausalität zwischen den Aufwendungen und der MdE und dem

Unfall bestreite, allerdings begründet sie das nicht näher.

Abgesehen davon, dass das Bestreiten der Beklägten zu 2) angesichts der von der

Klägerin vorgelegten umfangreichen Belege (Anlagen KlOa, Beiakten) und Arztbe

richte (Rentengutachten, Anlagen K7, Bl. 49 ff. und Arztberichte, Anlage K8, Bl. 57

ff.) nicht ausreichend ist, besteht nach § 118 BGB X auch eine Bindung an die un

anfechtbare Entscheidung der Klägerin als Bozialversicherungsträgerin über den

Grund der dem Leistungsträger obliegenden Verpflichtung. In dem Bescheid vom

07.06.2018 führt die Klägerin aus, dass der Geschädigte ofl^die Rente wegen
MdE wegen der Folgen seines Arbeitsunfalls erhalte und dass dieser Arbeitsunfall

zu - aufgeführten - gesundheitlichen Beeinträchtigungen geführt habe, die bei der

Bewertung der MdE berücksichtigt wurden. Deswegen steht der Umstand, dass die

MdE unfalibedingt ist, fest und war hierzu kein Gutachten einzuholen.

c) Der Anspruch der Klägerin umfasst jedenfalls ihre unfallbedingten Aufwendun

gen. Anders als die Beklagte zu 2) meint (Bl. 266 der Akte), ergibt sich aus dem

Urteil des BGH vom 27. Juni 2006 (/\z.: VI ZR 143/05, BGHZ 168, 161-168 =NJW

2006, 3563) nicht, dass immer auch ein fiktiver Bchmerzensgeldanspruch ermittelt
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werden muss. Thematisiert wird in der Entscheidung vielmehr, ob der Ersatzan

spruch des Sozialversicherungsträgers auf die Höhe eines sächlich und zeitlich kon

gruenten Schadensersatzanspruchs begrenzt werden sollte, was der BGH verneint.

Hier werden von der Klägerin aber generell nur konkrete, nachgewiesene Aufwen

dungen geltend gemacht.

d) Angesichts des Mitverschuldens ist der entstandene Betrag von 165.157,5 € aber

um 1/3 zu kürzen und beläuft sich deswegen nur auf 110.105,10 €.

8. Der Klägerin stehen weiterhin Prozesszinsen in Höhe von 5 Prozentpunkten über

dem Basiszinssatz seit Rechtshängigkeit gemäß §§ 291, 288 Abs. 1 BGB zu.

Rechtshängigkeit trat hier nach §§ 261 Abs. 1, 253 Abs. 1 ZPO mit Zustellung der

Klageschrift vom 07.12.2018 an die Beklagten am 03.04.2019 (am 02.04.2019 an

den Beklagten zu 1), ZU .BI. 200 der Akte und am 03.04.2019 an die Beklagte zu 2),

ZU Bl. 199 der Akte) ein. '" -

9. Der Feststellungsantrag ist im Umfang der Haftungsqüoten begründet.

10. Richtigenweise hat die Klägerin ihre Forderungen gegen den Beklagten zu 1)

dahingehend beschränkt, dass sie nur die Entschädigungsforderung gegen den Be

triebshaftpflichtversicherer der Schuldnerin geltend macht. Im Insolvenzverfahren

über das Vermögen des Schädigers kann der Geschädigte seinen Haftpflichtan

spruch nur durch Anmeldung zur Tabelle verfolgen (§§ 87, 174 ff InsO). Weil aber

die Versicherungsleistung ihm und nicht den übrigen Gläubigern des Versiche

rungsnehmers zugutekommen soll, räumt § 110 WG dem Geschädigten das Recht

zur abgesonderten Befriedigung aus dem Freisteliungsanspruch des Schädigers

gegen den Versicherer ein. Materiell-rechtlich handelt es sich nach ständiger Recht

sprechung um ein gesetzliches Pfandrecht (BGH, Beschluss vom 25. September

2014, Az.; IX ZB 117/12, WM 2014, 2057 = NZI 2014, 998 Rdnr. 7 m. w. N.). ;Zur

Durchsetzung seines Absonderungsrechts kann der Geschädigte gegen den Ver

walter auf Zahlung klagen, beschränkt auf die Leistung aus dem Versicherungsan

spruch, ohne dass es des Umwegs über das insolvenzrechtliche Anmeldungs- und

Prüfungsverfahren bedarf (BGH, Urteil vom 18. Juli 2013, Az.: |X ZR 311/12, WM

2013, 1654 = NZI 2013, 886 Rdnr. 10, 13 m. w. N.).
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il Die Kosteneritscheidung beruht auf § 92 Abs. 1 ZPO und berücksichtigt das

wechselseitige Obsiegen und Unterliegen der Parteien.

Die Entscheidung über die vorläufige Vollstreckbarkeit folgt aus §§ 708 Nr. 10, 711

ZPO.

Die Voraussetzungen für die Zulassung der Revision gemäß § 543 Abs. 2 ZPO lie

gen nicht vor. Weder hat die Rechtsache grundsätzliche Bedeutung, noch liegt eine

uneinheitliche obergerichtliche Rechtsprechung oder ein Abweichen von höchst

richterlicher Rechtsprechung vor.

leefilcar^eSnte
(Ib §flkunysböamf®r


